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Kriterien Talentförderung (Förderung besonderer Begabungen): Innerkantonale Schule  

gültig ab 1. August 2026 

 
1 Einleitung 

• Die Kriterien gelten für die Aufnahme in eine «Talentförderklasse» oder «Sonderklasse Sport und Kultur»; sie müssen kumulativ erfüllt sein. 

• Das 9. Schuljahr im ersten Gymnasium wird der Stufe Sek II zugerechnet. 

• Für eine Bewerbung in eine «Talentförderklasse» oder «Sonderklasse Sport und Kultur» gelten die Termine der aufnehmenden Schulen.  

• Die Talentförderklassen bzw. Kantonsschule Solothurn überprüfen einmal pro Schuljahr, ob die Kriterien immer noch erfüllt sind. Bei einer negativen 

Beurteilung wird die Reintegration in die Regelschule bzw. Regelklasse geprüft. 

 

2 Sport 

Nr. Bereich Stufe Sek I Stufe Sek II 

1 Anerkennung 
der Sportart 

Für die Sportart liegt  

• ein von Swiss Olympic bewilligtes Nachwuchsförderkonzept vor 

und 

• eine Empfehlung des nationalen Verbandes, wonach für die Sportart auf dem Athletenweg (FTEM) eine Schullösung empfohlen 

wird. 

2 Anerkennung  
der Schule 

Sportangebote in einer «Talentförderklasse» oder «Sonderklasse Sport und Kultur» an einer öffentlichen Schule innerhalb des Kantons 

Solothurn. 
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Nachweis der 

besonderen 

Begabung 
mit Swiss Olym- pic 

Talent Card (SOTC) 

a) Grundsatz 

• Bedingung ist mindestens eine Swiss Olympic Talent Card 

„lokal“ (SOTC L). Inhaberinnen/Inhaber einer Swiss 

Olympic Talent Card «national» (SOTC N) oder «regional» 

(SOTC R) werden in 1. Priorität aufgenommen, 

Inhaberinnen/Inhaber einer Swiss Olympic Talent Card 

«lokal» (SOTC L) in 2. Priorität. 

• Ausnahme 1: Sofern im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung in 

der Sportart noch keine SOTC vergeben worden sind, wird 

eine Bestätigung des nationalen Verbandes, dass eine SOTC 

ausgestellt wird, als Nachweis der besonderen Begabung 

anerkannt. 

• Bedingung ist mindestens eine Swiss Olympic Talent Card 

«regional» (SOTC R).  

• Ausnahme: Sofern im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung in 

der Sportart noch keine SOTC vergeben worden sind, wird 

eine Bestätigung des nationalen Verbandes, dass eine SOTC 

ausgestellt wird, als Nachweis der besonderen Begabung 

anerkannt.  

https://www.swissolympic.ch/verbaende/ftem-sport-athletenentwicklung
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3 Kultur (Musik, Tanz, Theater und Gestalten) 

Nr. Bereich Stufe Sek I Stufe Sek II 

• Ausnahme 2: Sofern zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung 

in der Sportart auf dieser Altersstufe noch keine SOTC 

ausgestellt werden, wird eine Bestätigung des nationalen 

Verbandes als Nachweis der besonderen Begabung 

anerkannt. 

b) Sonderregelung 

/ Besondere 

Bedingungen 

keine Sonderregelung auf Stufe Sek I Im Einzelfall können besondere Bedingungen anerkannt werden 

(z.B. aussergewöhnlicher Leistungsausweis, Teilnahme an 

internationalen Wettkämpfen). 

4 Trainingsaufwand Hoher Trainingsaufwand (durchschnittlich mindestens 10 Stunden pro Woche, ohne Wettkampf). 

5 Angebot  • Besuch einer Regelklasse erlaubt die Kombination von 

schulischer Ausbildung und Förderung besonderer Begabung 

nicht (z.B. Morgentrainings, hohe Belastung durch Reisewege 

Wohnort-Schulort-Trainingsort) 

und 

• die Förderung ist in der Regelklasse auch mit einer 

partiellen Dispensation vom Unterricht oder mit 

individuellen Lösungen nicht möglich.  

 

Nr. Bereich Stufe Sek I Stufe II 

1 Anerkennung 

der Schule 
Angebote im Rahmen einer «Talentförderklasse» oder «Sonderklasse Sport und Kultur» an einer öffentlichen Schule innerhalb des 

Kantons Solothurn. 

2 Nachweis der 

besonderen 

Begabung 

• Obligatorische, innerkantonale Eignungsabklärung mit Bestätigung der besonderen Begabung durch eine vom Kanton Solothurn 

anerkannte Fachjury 

und 

• Entwicklungs-/Laufbahnplanung durch eine Fachperson 

und 

• Leistungsausweis (Titel oder Preise) 
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Nr. Bereich Stufe Sek I Stufe II 

3 Talentspezi-

fischer 

Zeitaufwand 

Hoher Zeitaufwand (durchschnittlich mindestens 10 Stunden pro Woche, ohne Auftritte). 

4 Angebot  • Besuch einer Regelklasse erlaubt die Kombination von schulischer Ausbildung und Förderung besonderer Begabung nicht  

(z.B. Morgentrainings, hohe Belastung durch Reisewege Wohnort-Schulort-Trainingsort) 

und 

• die Förderung der besonderen Begabung ist in der Regelklasse auch mit einer partiellen Dispensation vom Unterricht oder mit 

individuellen Lösungen nicht möglich. 


